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Vorwort

Dem Grundsatz, dass alle Menschen – unabhängig von der Herkunft, des Alters, einer 
Behinderung oder des Geschlechts – gleich behandelt werden, stimmen wir alle zu. Im 
Berufsalltag sieht dies jedoch häufig anders aus. Oft fühlen sich Menschen benachteiligt. 

Doch was sind Diskriminierungen im Beruf überhaupt? Dass eine einseitige Stellen-
ausschreibung gegen die Gleichbehandlung verstößt, mag schnell erkannt werden. 
Wenn aber zum Beispiel Teilzeitbeschäftigte – oft Frauen mit Betreuungspflichten – 
nicht in Führungspositionen aufsteigen können, wird das oft gar nicht als diskrimi-
nierend wahrgenommen. 

Die vorliegende Broschüre gibt einen Überblick über das Gleichbehandlungsgesetz 
und erklärt die wichtigsten Bestimmungen rund um die Antidiskriminierung in der 
Arbeitswelt.  

Rainer Keckeis Hubert Hämmerle
AK-Direktor AK-Präsident



GleichbehandlunG
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AutorInnen:
erstfassung: Maga. Susanne dolzer
allg. Gleichbehandlungsrecht: Maga. Julia-Victoria Zoglauer
Gleichbehandlungsrecht mit bezug auf behinderung: drin. ursula Janesch

die beispiele richten sich teilweise nach publizierten Fällen der Gleichbe-
handlungsanwaltschaft (verfügbar unter http://www.gleichbehandlungs-
anwaltschaft.at unter „aktuelles“)
die beispiele für Stellenanzeigen sind anonymisiert österreichischen 
Tageszeitungen entnommen.

Weitere beispiele wurden der broschüre „Gleichbehandlung im beruf - 
Mehr Rechte für Frauen“ der aK Oberösterreich entnommen 
(verfügbar unter http://ooe.arbeiterkammer.at/service/Service.html).



AK Infoservice2

inhalTSVeRZeichniS

Einmaleins der Gleichbehandlung 5

Was heißt Gleichbehandlung? 6
 diskriminierungsgründe 7

Schutz in der gesamten Arbeitswelt 8

Gleichbehandlungsgebote – die Diskriminierungsgründe 9
 Geschlecht 9
 Sexuelle Orientierung 10
 ethnische Zugehörigkeit 11
 Religion oder Weltanschauung und das Tragen 
 religiöser Symbole 11
  Religiöse Symbole – Kopftuch, Turban,  Kippa 12
 altersdiskriminierung 13
 behinderung 15

Arten der Diskriminierung 16
 unmittelbare diskriminierung 16
 Mittelbare diskriminierung 17
 diskriminierung durch assoziierung („naheverhältnis“) 18
 So genannte „positive Maßnahmen“ 19
 benachteiligungsverbot 19
 Rechtsfolgen 20 

benachteiligung bei der begründung des 
 arbeitsverhältnisses/Stelleninserate 20
 Was tun bei diskriminierung bei der begründung des 
 arbeitsverhältnisses? 21
 Stelleninserate 21
 Was tun? 24
 benachteiligung bei der Festsetzung des entgelts und 
 einkommensberichte 24
  einkommensberichte 25
  Was tun? 26
 benachteiligung bei der aus- und Weiterbildung auf 
 betrieblicher ebene und beim beruflichen aufstieg 26
  Was tun? 27



AK Infoservice 3

 benachteiligung bei der beendigung des arbeitsverhältnisses 28
  Was tun? 28
 benachteiligung bei den sonstigen arbeitsbedingungen 29
  Was tun? 29
 belästigung 30
 Sexuelle belästigung und geschlechtsbezogene belästigung 30
 anweisung zur (sexuellen/geschlechtsbezognen) belästigung 32
 Was tun? 32
 Gleichbehandlungsgebot in der sonstigen arbeitswelt 33
 Mehrfachdiskriminierungen 33

Anhang 1: Gleichbehandlungs-Kommission und 
Gleichbehandlungsanwaltschaft 34
 Gleichbehandlungsanwaltschaft 34 

Gleichbehandlungskommission 35

Anhang 2: Behindertenanwalt 36

Anhang 3: Schlichtungsverfahren nach dem BEinstG 37

Adressen 38



AK Infoservice4



AK Infoservice 5

einMaleinS deR GleichbehandlunG

in der arbeitswelt kommt es oft vor, dass Menschen unterschiedlich be-
handelt werden. das kann rechtlich zulässige Gründe haben. Zum bei-
spiel steigt in den meisten Tätigkeiten das entgelt mit längerer Zugehö-
rigkeit zum betrieb.

Wird man wegen eines Diskriminierungsgrundes schlechter behan-
delt oder (sexuell) belästigt, kann man sich aber wehren! eine ungleich-
behandlung wegen eines der im Gleichbehandlungsgesetz (GlbG) oder 
behinderteneinstellungsgesetz (beinstG) genannten Gründe (diskriminie-
rungsgründe) ist verboten. Organisationen wie die arbeiterkammer, die 
Gewerkschaft und die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GaW) bzw. die/
der behindertenanwältin unterstützen Sie dabei, sich zur Wehr zu setzen.

diese broschüre erklärt, was diskriminierungen in der arbeitswelt sind 
und welche Mittel die österreichischen Gesetze bieten, um sich dagegen 
zu wehren.
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WaS heiSST GleichbehandlunG?

Gleichbehandlung heißt, dass man nicht wegen eines diskriminierungs-
grundes schlechter behandelt werden darf als andere Mitarbeiterinnen.

Wichtigstes österreichisches Gesetz, dass vor diskriminierungen in der 
Privatwirtschaft schützt, ist das GlbG. es gilt für weite bereiche der ar-
beitswelt, nämlich:
n	arbeitsverhältnisse aller art, die auf privatrechtlichen Verträgen beruhen
n alle Formen und alle ebenen der berufsberatung, der berufsausbil-

dung, der beruflichen Weiterbildung und der umschulung einschließ-
lich der praktischen berufserfahrung

n die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer arbeitnehmerinnen- oder 
arbeitgeberinnenorganisation oder einer Organisation, deren Mitglie-
der einer bestimmten berufsgruppe angehören, einschließlich der in-
anspruchnahme der leistungen solcher Organisationen

n die Gründung, einrichtung oder erweiterung eines unternehmens so-
wie die aufnahme oder ausweitung jeder anderen art von selbständi-
ger Tätigkeit

n beschäftigungsverhältnisse, auf die das heimarbeitsgesetz anzuwen-
den ist

n arbeitnehmerinnenähnliche beschäftigungsverhältnisse
n beschäftigung von entsendeten arbeitnehmerinnen für die dauer der 

entsendung

beiSPiele 
n arbeiterinnen und angestellte (auch in der Probezeit)
n freie dienstnehmerinnen
n lehrlinge
n Pächterinnen, Franchisenehmerinnen
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arbeitsverhältnisse nach dem landarbeitsgesetz, zum bund, zu einem 
land, einem Gemeindeverband oder zu einer Gemeinde fallen nicht, 
oder nicht ausschließlich, unter die bestimmungen des GlbG. Gleichbe-
handlungsrechte sind dann aber meistens in dafür vorgesehenen Spezi-
algesetzen geregelt, wodurch diskriminierungsschutz in der arbeitswelt 
grundsätzlich flächendeckend verwirklicht wurde. die Gleichbehandlung 
behinderter Personen in der arbeitswelt ist im beinstG geregelt. Wo 
dies notwendig ist, werden unterschiede zwischen dem GlbG und dem 
beinstG dargestellt.

Diskriminierungsgründe

das GlbG schreibt vor, dass im Zusammenhang mit einem arbeitsver-
hältnis, niemand aufgrund des Geschlechtes, der ethnischen Zugehö-
rigkeit, der sexuellen Orientierung, des Alters, der Religion oder der 
Weltanschauung diskriminiert werden darf. dieser Schutz wird durch 
das beinstG um den diskriminierungsschutz aufgrund einer Behinde-
rung ergänzt.
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SchuTZ in deR GeSaMTen aRbeiTSWelT

das GlbG schützt vor diskriminierungen in der gesamten arbeitswelt. 
aber auch außerhalb der arbeitswelt sind diskriminierungen verboten, so 
zum beispiel beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
dienstleistungen einschließlich Wohnraum.

dies vorliegende broschüre beschäftigt sich anhand von beispielen mit 
diskriminierungen in der arbeitswelt. das GlbG versteht unter arbeitswelt 
mehr als das konkrete arbeitsverhältnis und schützt neben diskriminie-
rungen im aufrechten arbeitsverhältnis auch vor Schlechterbehandlungen 
mit bezug zum arbeitsleben („in der sonstigen arbeitswelt“).

das GlbG soll im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis diskri-
minierung verhindern:
n	bei der begründung des arbeitsverhältnisses
n bei der Festsetzung des entgelts
n bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein entgelt dar-

stellen
n bei Maßnahmen der aus- und Weiterbildung und umschulung
n beim beruflichen aufstieg, insbesondere bei beförderungen
n bei den sonstigen arbeitsbedingungen
n bei der beendigung des arbeitsverhältnisses

In der sonstigen Arbeitswelt darf niemand benachteiligt werden:
n bei der berufsberatung, berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung 

und umschulung außerhalb eines arbeitsverhältnisses,
n bei der Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer arbeitnehmerinnen- 

oder arbeitgeberinnen-organisation oder einer Organisation, deren 
Mitglieder einer bestimmten berufsgruppe angehören, einschließlich 
der inanspruchnahme der leistungen solcher Organisationen,

n bei der Gründung, einrichtung oder erweiterung eines unternehmens 
sowie der aufnahme oder ausweitung jeglicher anderen art von selb-
ständiger Tätigkeit. 
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GleichbehandlunGSGebOTe –  
diSKRiMinieRunGSGRünde

aufgrund bestimmter im GlbG und beinstG aufgezählten diskriminie-
rungsgründe darf man in der arbeitswelt nicht diskriminiert werden: 
n	Geschlecht 
n ethnische Zugehörigkeit
n Religion/Weltanschauung
n alter
n Sexuelle Orientierung
n behinderung (beinstG)

diese Verbote gelten für ArbeitgeberInnen, Vorgesetzte, im Fall einer 
belästigung auch für KollegInnen und KundInnen. 

die diskriminierungsgründe werden im Folgenden mit beispielen darge-
stellt:

Geschlecht

das GlbG verbietet diskriminierungen zwischen Männern und Frauen. 
Zudem sind benachteiligungen aufgrund des Familienstandes (verheira-
tet, ledig) und aufgrund des umstandes, dass man Kinder hat, verboten. 
der Schutz reicht weit, so gibt es auch höchstgerichtliche urteile, die dis-
kriminierungen aufgrund beabsichtigter Geschlechtsumwandlungen ver-
boten haben.

die Gleichbehandlung zwischen den Geschlechtern hat im GlbG einen 
Sonderstatus, unter anderem deswegen, weil das GlbG auch vor sexuel-
len und geschlechtsbezogenen belästigungen schützt.
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beiSPiele 
n ein unternehmen zieht bei der Vergabe einer Vorgesetztenposition 

den männlichen bewerber der weiblichen bewerberin vor, weil die-
se schwanger werden und daher für längere Zeit ausfallen könnte.

n die bewerbung einer gelernten bäckerin wird nicht einmal gelesen, 
da man einer Frau die hitze in der backstube nicht zumuten wolle 
und außerdem das derzeitige Team nur aus Männern besteht und 
man sich Sanitäreinrichtungen für Frauen nicht leisten will.

n eine Frau möchte nach ihrem Pensionsantrittsalter (60 J., bei einem 
Mann wäre die Pensionierung erst mit 65 J. erfolgt) noch weiter in 
dem unternehmen tätig sein. Von der Firma wird ihr mitgeteilt, dass 
man niemanden nach dem Pensionsantrittsalter weiterbeschäftig-
ten möchte.

Sexuelle Orientierung

in der arbeitswelt darf niemand aufgrund der sexuellen Orientierung dis-
kriminiert werden darf. 

besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Schutz vor be-
lästigungen, bis hin zu Mobbing, denen sich Menschen aufgrund ihrer 
sexuellen Orientierung ausgesetzt sehen.

beiSPiele 
als dem inhaber einer bar bekannt wird, dass eine bewerberin lesbisch 
ist, teilt er ihr lautstark vor den Gästen mit, dass er „solche leute“ nicht 
einstellt. er fordert die bewerberin auf, das lokal umgehend zu verlassen. 
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Ethnische Zugehörigkeit

hier geht es um diskriminierungen aufgrund der herkunft. eine Stellen-
anzeige in der offen nur inländerinnen gefordert werden, stellt fast immer 
eine solche diskriminierung dar. beschränkungen aufgrund der Staatsan-
gehörigkeit sind, außerhalb staatlicher hoheitsverwaltung, kaum denkbar. 
Wer in Österreich nach den fremdenrechtlichen bestimmungen arbeiten 
darf, kann nicht einfach nach belieben von der arbeit ausgeschlossen 
werden.

am ehesten noch könnte eine bestimmte Staatsangehörigkeit, oder eher 
die Fähigkeit eine bestimmte Muttersprache zu beherrschen, unbedingt 
notwendige berufsvoraussetzung sein (z.b. dolmetscherinnen, Sozialar-
beiterinnen im integrationsbereich).

beiSPiele 
n „exzellente deutschkenntnisse gefordert“ nur vorgeschoben um 

„echte Österreicherinnen“ einzustellen. 
n ein Mann mit Migrationshintergrund nimmt seine Frau in den Warte-

bereich vor einem Vorstellungsgespräch mit. er muss einen Fra-
gebogen ausfüllen und zeigt diesen seiner Frau zum durchlesen. 
Plötzlich geht die Türe auf und er wird aus dem Wartebereich hin-
auskomplimentiert, da er ja „offensichtlich“ seine Frau zum Vorlesen 
mitgenommen habe.

Religion oder Weltanschauung und das Tragen 
religiöser Symbole

Man darf nicht aufgrund der Religion diskriminiert werden. dabei zielt das 
Gesetz auf einen weiteren begriff  als den der „anerkannten Religions-
gemeinschaft“ ab, d.h. nur weil die Religion (noch) nicht anerkannt ist, 
ermöglicht dies keine Schlechterbehandlungen. Weltanschauung geht 
sogar darüber hinaus und soll auch nicht-religiöse ansichten (z.b. agnos-
tikerinnen) schützen.
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Ob politischen einstellungen oder ernährungsformen auch unter den 
Rechtsbegriff der Weltanschauung fallen, ist noch nicht abschließend 
ausjudiziert.

Für Kirchen und ihre betriebe gelten ausnahmebestimmungen.

beiSPiele 
eine Frau arbeitet an der Kassa eines Supermarktes. aufgrund ihrer reli-
giösen überzeugung fängt sie an, auch am arbeitsplatz ein Kopftuch zu 
tragen.
Seitens der Firmenleitung wird sie um ihre Kündigung gebeten: als Kun-
din sei sie mit Kopftuch jederzeit willkommen, als arbeitskraft aber nicht.

Religiöse Symbole – Kopftuch, Turban, Kippa

Grundsätzlich dürfen arbeitgeberinnen einen bestimmten dresscode im 
unternehmen vorgeben. dies wird auch häufig im Rahmen von sog. „cor-
porate identity“ bemühungen gemacht. allerdings bestehen schon im all-
gemeinen arbeitsrecht zahlreiche Konflikte im Spannungsfeld zwischen 
persönlichen Kleidungsvorstellungen und arbeitgeberinnenwünschen.

Wenn das Tragen eines religiösen Symbols von einer religiösen überzeu-
gung  herrührt, genießt man den Schutz des GlbG. dann ist diese Praxis 
vom Grundrecht auf ungestörte Religionsausübung geschützt. das darf 
aber nicht soweit führen, dass die arbeit gefährlich wird (sog. arbeits-
schutzproblematiken) oder, dass das religiöse Symbol die arbeit behin-
dert und unmöglich macht.

beiSPiele 
n ein Schutzhelm würde nicht über/unter einen Turban passen.
n bei einer Maschine ist es nicht erlaubt Schmuck oder Schals zu 

tragen, um Verletzungen vorzubeugen.
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die/der arbeitgerberin kann sich dabei nicht auf „befürchtungen“ und 
„Vorstellungen“ berufen, sondern hat konkrete nachteile nachzuweisen 
(z.b. wenn eine Schutzausrüstung aufgrund eines religiösen Kleidungs-
stückes nicht angelegt werden kann).

arbeitgeberinnen haben ihre Mitarbeiterinnen auch vor belästigungen 
durch Kunden zu schützen.

das heißt, dass gläubige Personen das Recht haben, die religiös vorge-
schriebene Kopfbedeckung zu tragen, auch wenn dies auf den ersten blick 
nicht mit den „corporate identity“-Vorgaben des unternehmens überein-
stimmt. es gibt also keinen akzeptablen, „angemessenen“ dresscode, der 
religiöse Symbole (also auch Ketten mit Kreuzen) verbietet.

diese Regelung wirkt aber selbstverständlich auch in die Gegenrichtung. 
Man muss kein Kopftuch tragen, nur weil die/der arbeitgeberin dies so will.

TiPP
in der medialen berichterstattung vermischen sich oft ausländische 
Rechtsfragen und Rechtsansichten verschiedener nationaler und in-
ternationaler (höchst-)Gerichte. nehmen Sie daher eine beratug in an-
spruch, wenn Sie sich diskriminiert fühlen.

Altersdiskriminierung

es ist verboten, jemanden nur wegen seines alters zu kündigen oder gar 
nicht einzustellen. altersdiskriminierung wirkt in beide Richtungen, es dür-
fen also auch jüngere Menschen nicht nur aufgrund des alters schlechter 
behandelt werden.
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Trotzdem ist altersdiskriminierung nicht so häufig, wie es auf den ersten 
blick scheint. eine diskriminierung liegt nicht vor, wenn die ungleichbe-
handlung:
n	objektiv und angemessen ist
n durch ein legitimes Ziel, insbesondere rechtmäßige Ziele aus den be-

reichen beschäftigungspolitik, arbeitsmarkt und berufliche bildung, 
gerechtfertigt ist und

n die Mittel zur erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich 
sind

beiSPiele FüR GeRechTFeRTiGTe unGleichbehandlunGen 
n beschäftigungsgruppensysteme die an der dauer der betriebszu-

gehörigkeit anknüpfen.
n Mindestdienstalter für bestimmte Zulagen oder andere Vorteile
n Regelungen zur Förderung von Jugendlichen oder älteren arbeit-

nehmern

Wenn der Verdacht einer diesbezüglichen diskriminierung vorliegt, ist 
es empfehlenswert, mit der arbeiterkammer, der Gewerkschaft oder der 
Gleichbehandlungsanwaltschaft Kontakt aufzunehmen und den Sachver-
halt eingehend prüfen zu lassen, um sicherzugehen, dass auch wirklich 
eine altersdiskriminierung geltend gemacht werden kann.

beiSPiel
n ein Mann bewirbt sich um eine Position als handwerker und erhält 

ein antwortschreiben, in dem ihm mitgeteilt wird, dass ihn das un-
ternehmen aus altersgründen nicht in erwägung zieht, weil mit alten 
Mitarbeitern generell hohe Kosten verbunden wären.
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Behinderung

der Schutz vor diskriminierung aufgrund einer behinderung ist im beinstG 
geregelt. er gilt grundsätzlich in gleichem umfang und aufgrund gleicher 
Prinzipien wie der Schutz nach dem GlbG. Vom begriff behinderung ist jede 
physische, geistige oder psychische beeinträchtigung oder beeinträchti-
gung der Sinnesfunktionen umfasst, die voraussichtlich länger als 6 Monate 
dauern wird und geeignet ist, die Teilhabe am berufsleben zu erschweren. 

eine unzulässige, unmittelbare diskriminierung besteht, wenn eine Person 
aufgrund ihrer behinderung in einer vergleichbaren Situation eine weniger 
günstige behandlung erfährt , als eine andere Person: beispielsweise wird 
ein Stellenbewerber aus dem Grund seiner behinderung nicht zu einem 
bewerbungsgespräch eingeladen.

Verboten ist auch eine mittelbare diskriminierung, die vorliegt, wenn 
scheinbar neutrale Vorschriften oder Merkmale gestalteter lebensbe-
reiche (das sind insbesondere bauliche oder kommunikative barrieren) 
Menschen mit behinderungen gegenüber anderen Personen in beson-
derer Weise benachteiligen. es ist in jedem einzelfall zu prüfen, ob eine 
diskriminierung vorliegt. So kann eine benachteiligende bedingung unter 
umständen durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt sein (z.b. 
brandschutztüre) oder die beseitigung einer barriere für arbeitgeberinnen 
eine unverhältnismäßige belastung bedeuten. auch eine belästigung auf-
grund einer behinderung ist verboten.

hinweis: Für weitergehende informationen zum Thema „beschäftigte mit 
behinderung“ bietet die arbeiterkammer eine broschüre an, diese kann von 
der homepage der arbeiterkammer kostenlos heruntergeladen werden.

beiSPiele 
n der inhaber eines Sportgeschäftes will einen Rollstuhlfahrer nicht 

aufnehmen, weil dieser „keine Sportlichkeit ausstrahle“, die man als 
Sportverkäufer aber benötige.

n ein betrieb hat mehrere lehrlinge, darunter einen Jugendlichen mit 
behinderung. der lehrberechtigte schickt jeden Tag den behinder-
ten lehrling zum Mittagessen holen, weil dieser „für eine andere 
Tätigkeit ohnehin nicht zu gebrauchen sei“.
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aRTen deR diSKRiMinieRunG

Unmittelbare Diskriminierung

eine unmittelbare diskriminierung liegt vor, wenn eine Person auf Grund 
eines in den Gleichbehandlungsgeboten genannten Grundes in einer ver-
gleichbaren Situation eine weniger günstige behandlung erfährt als eine 
andere Person.

beiSPiele 
n eine Firma gibt auf die bewerbung einer Frau auf eine Position im 

außendienst an, im außendienst grundsätzlich keine Frauen zu be-
schäftigen.

n einem türkischstämmigen Mitarbeiter wird mitgeteilt, er brauche 
sich für einen betriebsausflug in die Türkei gar nicht anmelden, er 
kenne das land besser als Österreich.

n der Firmenchef weigert sich, mit dem blinden bewerber zu spre-
chen, als er von seiner behinderung erfährt.

unmittelbare diskriminierungen aufgrund des Geschlechts können nicht 
gerechtfertigt werden. einzig bei Stellenanzeigen kann man dann nur 
Männer oder Frauen suchen, wenn das Geschlecht eine unverzichtba-
re Voraussetzung für die ausübung des vorgesehen Tätigkeit ist. dabei 
kommt es aber auch nicht auf Punkte wie „körperliche belastbarkeit“ an 
– typische ausnahmen finden sich in den beispielen.

ungleichbehandlungen aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder 
Weltanschauung, sexueller Orientierung oder behinderung können in sel-
tenen ausnahmefällen gerechtfertigt sein, wenn ein betreffendes Merkmal 
auf Grund der art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Rah-
menbedingungen ihrer ausübung eine wesentliche und entscheidende 
berufliche Voraussetzung darstellt und sofern es sich um einen rechtmä-
ßigen Zweck und eine angemessene anforderung handelt.
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beiSPiele
n Modehaus sucht Männermodel für Fotoshooting von herrenanzü-

gen.
n Theater sucht Frau für eine Frauenrolle.
n integrationshaus sucht junge Frau für muttersprachliche Mädchen-

beratung.
n Männerberatungsstelle sucht einen Sozialarbeiter.
n ein bauunternehmen will einen Kranführer, der chronische Schwin-

delanfälle und Gleichgewichtsstörungen hat, nicht anstellen.

Mittelbare Diskriminierung

eine mittelbare diskriminierung liegt dann vor, wenn eine dem anschein 
nach neutrale Regel, Menschen bei denen ein diskriminierungsverbot 
vorliegt, besonders benachteiligt. eine solche Regel kann aber erlaubt 
sein, wenn die Vorschriften sachlich gerechtfertigt, angemessen und er-
forderlich sind, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Große bedeutung hat hier die Gleichbehandlung Teilzeitbeschäftigter. da 
statistisch gesehen weitaus mehr Frauen teilzeitbeschäftigt sind, liegt 
durch eine Schlechterbehandlung von Teilzeitbeschäftigten meist auch 
eine mittelbare diskriminierung von Frauen vor.

an diesem beispiel sieht man auch sehr gut, was „mittelbare“ diskrimi-
nierung heißt: Teilzeitbeschäftigung per se hat nichts mit dem Geschlecht 
zu tun, erst durch den umstand, dass der größte Teil der Teilzeitbeschäf-
tigten weiblich ist, wird die Regelung benachteiligend.

eine mittelbare diskriminierung kann aber durch die/den arbeitgeberin 
gerechtfertigt werden. der Zweck der ungleichbehandlung muss wichtig 
genug sein um Vorrang vor dem Gleichbehandlungsgrundsatz zu haben 
(rein wirtschaftliche Gründe reichen nicht aus). es wird dann in einem 
zweiten Schritt überprüft ob die ungleichbehandlung diesen Zweck auch 
erfüllen kann (angemessen ist), und ob es nicht gelindere, also weniger 
diskriminierende Mittel gibt, den Zweck zu erfüllen (erforderlich ist).
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beiSPiel
n in einem betrieb werden teilzeitbeschäftigte arbeitnehmerinnen 

nicht in die betriebliche altersvorsorge einbezogen.

aber auch andere diskriminierungsgründe können sich mittelbar auswir-
ken. die oben beschriebene Problematik mit „dresscodes“ oder Menüplä-
ne, die vor allem Schweinefleisch enthalten, können schon mittelbare 
diskriminierungen sein. im Zusammenhang mit einer behinderung kann 
insbesondere eine sachlich nicht gerechtfertigte barriere eine mittelbare 
diskriminierung darstellen. ein betriebsausflug, an dem der arbeitnehmer 
im Rollstuhl nicht teilnehmen kann, weil der gebuchte bus nicht barriere-
frei ist, könnte eine mittelbare diskriminierung aufgrund einer behinde-
rung sein.

die differenzierung zwischen mittelbarer und unmittelbarer diskriminie-
rung ist nicht immer einfach, und selbst die Gerichte unterscheiden hier 
von Fall zu Fall.

Diskriminierung durch Assoziierung („Naheverhältnis“)

unter diskriminierung durch assoziierung versteht man, dass der diskri-
minierungsschutz auch für Personen gilt, die wegen ihres naheverhältnis-
ses zu einer Person, die ein geschütztes Merkmal aufweist, benachteiligt 
werden. der begriff „naheverhältnis“ geht über familiäre beziehungen 
hinaus und erfasst auch ein auf persönlicher Freundschaft und Schutzbe-
fohlenheit basierendes naheverhältnis. erfasst sind demnach jedenfalls 
angehörige, lebenspartnerinnen und Freundinnen.

hier ist also das naheverhältnis zu einer Person ausschlaggebend und 
selbstverständlich ist auch diese art der diskriminierung verboten.

beiSPiel
nach dem coming-out eines homosexuellen, wird dieser nicht mehr zu 
betriebsfeiern eingeladen. Wird wahrgenommen, dass jemand Pausen 
mit ihm verbringt, bekommen diese Personen seitens der Kolleginnen-
schaft auch keine einladungen mehr.
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So genannte „positive Maßnahmen“

Maßnahmen, die dazu dienen, tatsächlich bestehende ungleichheiten 
von Gleichbehandlungsgeboten betroffener zu beseitigen, gelten nicht 
als diskriminierung im Sinne des GlbG. Sie sind also ausdrücklich im 
gesamten bereich der arbeitswelt erlaubt.

das heißt Maßnahmen wie Frauenförderpläne oder diversity-Maßnahmen 
stellen keine diskriminierung dar, wenn sie sich dazu eignen, bestehende 
ungleichheiten abzubauen.

Benachteiligungsverbot 

ein/e arbeitnehmerin, der ein Verfahren wegen diskriminierung in die 
Wege leitet oder sich wegen diskriminierung beschwert, darf als Reakti-
on darauf weder gekündigt noch entlassen oder sonst benachteiligt 
werden. dasselbe gilt für ZeugInnen oder Auskunftspersonen, die eine 
solche Vorgangsweise unterstützen.

Verletzungen des benachteiligungsverbotes ziehen dieselben Sanktio-
nen wie die diskriminierung selbst nach sich.

dadurch sollen auch die leute geschützt werden, die sich für eine be-
nachteiligte Person einsetzen und diese unterstützen.
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Rechtsfolgen

die Rechtsfolgen einer diskriminierung werden bei den einzelnen be-
nachteiligungsgründen in den abschnitten „Was tun?“ dargestellt.

Ganz allgemein kann gesagt werden, dass für die meisten Tatbestände 
sowohl der ersatz des Vermögensschadens (= des tatsächlich erlittenen 
Schadens) als auch eine entschädigung für die erlittene persönliche be-
einträchtigung (= ideeller Schadenersatz) zu leisten ist

achTunG
ansprüche im Zusammenhang mit einer diskriminierung wegen einer be-
hinderung können erst dann vor einem Gericht geltend gemacht werden, 
wenn vorher beim Sozialministeriumservice (vormals bundessozialamt) 
ein Schlichtungsverfahren durchgeführt wurde.

Benachteiligung bei der Begründung des Arbeitsver-
hältnisses/Stelleninserate

Schon bei der Stellenanzeige oder dem Vorstellungsgespräch wird diskri-
miniert, wenn klar wird, dass man von vornherein aufgrund eines diskri-
minierungsgrundes ausgeschlossen wird.

beiSPiele
n eine Frau wird beim Vorstellungsgespräch gefragt ob sie plant ein 

Kind zu bekommen.
n einer Frau wird gesagt, es würde ein Mann gesucht, weil die Firma 

keine damentoiletten einbauen lassen wird.
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Was tun bei Diskriminierung bei der Begründung des 
Arbeitsverhältnisses?

Wurde man bei der begründung des arbeitsverhältnisses diskriminiert, 
kann man innerhalb von 6 Monaten ab ablehnung der bewerbung Scha-
denersatzansprüche gerichtlich geltend machen. diese stehen im ausmaß 
von mindestens 2 Monatsentgelten zu, wenn man bei diskriminierungsfrei-
er auswahl die Stelle bekommen hätte, also die/der bestqualifizierte für die 
Stelle war. Wäre man zwar nicht am besten qualifiziert, wurden aber nicht 
einmal die bewerbungsunterlagen geprüft, so steht immer noch ein Scha-
denersatz von bis zu € 500,- zu.

die diskriminierung muss vor Gericht glaubhaft gemacht werden! die/der 
arbeitgeberin kann sich aber rechtfertigen und dabei versuchen zu be-
weisen, dass keine diskriminierung geschah. 

Zur Feststellung, ob eine diskriminierung vorliegt, kann man sich vorweg 
mit einem Antrag an die Gleichbehandlungskommission wenden. ein 
solcher antrag hemmt den ablauf der Frist für die gerichtliche Geltend-
machung.

die arbeiterkammer, Gewerkschaft und die Gleichbehandlungsanwalt-
schaft stehen beratend und unterstützend zur Seite.

Stelleninserate

Stelleninserate müssen Folgendes enthalten:

n	berufsbezeichnung geschlechtsneutral:

beiSPiele
hilfskraft, baggerfahrer (m/w), diplom-Krankenpflegerin

n betragsmäßige angabe des Mindestentgelts (nach Kollektivvertrag, 
Mindestlohntarif, betriebsvereinbarung,...) sowie eine bereitschaft zur 
überzahlung, wenn diese gegeben ist.
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beiSPiele
Suche Teilzeitkraft, 20h pro Woche,  mind. 10,5 €/h nach KV, bereit-
schaft zur überzahlung bei entsprechender Qualifikation
 
bauunternehmen sucht bautechniker (m/w), Mindestgehalt in Stufe a3: 
€ 2.332,00

achTunG
ein bloßer Verweis auf den Kollektivvertrag reicht nicht. es ist ein Geld-
betrag anzugeben!

TiPP
die angabe des anwendbaren Kollektivvertrages ist eine sinnvolle er-
gänzung.

n	Keine sonstigen diskriminierungen, wie zum beispiel Forderungen 
nach exzellenten deutschkenntnissen, obwohl dies angesichts der 
Tätigkeit nicht notwendig ist.

beiSPiele FüR diSKRiMinieRunGen
„nur Österreicher“, „nur echte christen“, „Kein Kopftuch“, „nur Tür-
ken“, „Keine Kroaten“, „Keine dänen oder Schotten“, „nur normale“, 
„kann nur starke Männer brauchen!“
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So sieht eine korrekte Stellenanzeige aus

Diese Stellenanzeigen sind verboten:

Tankstelle
sucht

KaSSieR/in
SeRVieReR/in

Gehalt mind. € 1.337,35 
brutto/Monat

Wir suchen eine Reinigungskraft 
(m/w) im Raum Wien für 1,5 h 

geringfügig. lt. KV 
mind. € 7,88/h

Zur Verstärkung unseres motivierten Teams in der 
Steuerberatungskanzlei suchen wir eine(n) engagierte(n) 

Personalverrechner/in

das monatliche bruttoentgelt gemäß Kollektivvertrag auf basis 
einer Vollzeitbeschäftigung beträgt € 1.750,--, überzahlung je 

nach Qualifikation möglich.

allrounderin, Zimmererin, 
bau-/Tischlerin, bezahlung 

stundenweise nach KV
keine betragsmäßige angabe

Kellnerin gesucht, 
bezahlung 1350,-- 

überzahlung je nach 
erfahrung

nicht geschlechtsneutral

hauszusteller für 
Tageszeitungen gesucht, 
exzellente deutschkennt-

nisse gefordert, bezahlung 
lt, KV mind. 1.221,38 

nicht geschlechtsneutral
diskriminierend aufgrund 
ethnischer herkunft 
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Was tun?

die Gleichbehandlungsanwaltschaft kann unrechtmäßige Stellenanzei-
gen bei der bezirksverwaltungsbehörde (bezirkshauptmannschaft oder 
Magistrat) zur anzeige bringen. diese kann Verwaltungsstrafen von bis zu 
€ 360,- verhängen. Verstöße durch arbeitsvermittlerinnen müssen sofort 
zu einer Geldstrafe führen, andere arbeitgeberinnen werden beim ersten 
Verstoß nur verwarnt.

deswegen sollte erste anlaufstelle bei einer diskriminierenden Stellen-
anzeige immer die Gleichbehandlungsanwaltschaft sein. Wir empfehlen 
auch, sich an die Zeitung oder bewerbungsplattform zu wenden, viel-
leicht im Rahmen eines leserbriefes.

Benachteiligung bei der Festsetzung des Entgelts und 
Einkommensberichte

„Gleicher lohn für Gleiche arbeit“ gilt durchgehend. Sozialpartner bei 
Kollektivvertragsabschlüssen, und einzelne arbeitgeberinnen sind daran 
gebunden. ungleichbehandlungen sind offensichtlich wenn zwei gleich 
qualifizierte Personen die gleiche arbeit machen, aber wegen des Ge-
schlechts unterschiedlich entlohnt werden.

unterscheiden sich die Tätigkeitsfelder aber etwas, kann die abgrenzung 
schwieriger sein. Oft wird dann aber nicht die gleiche Möglichkeit zum 
beruflichen aufstieg geboten.

Sehr erfolgreiches 
unternehmen expandiert in 

neue bereiche und länder und 
sucht daher eine ingenieurin 

mit fließenden ungarischkennt-
nissen. bezahlung nach KV, 
kleine überzahlung möglich  

keine betragsmäßige angabe
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der diskriminierungsschutz gilt auch für freiwillige Sozialleistungen, wie 
z.b. Familienzulagen oder einbeziehung in betriebspensionen oder Kran-
kenzusatzversicherungen.

beiSPiele FüR diSKRiMinieRunGen
n eine Position, die von einem Mann besetzt war, wird nachbesetzt. 

die Frau erhält ein geringeres entgelt, obwohl sie gleich qualifiziert 
ist und genauso lange im betrieb arbeiten wie der vorher beschäf-
tigte Mann.

n angelernte Frauen kommen in die unterste lohnkategorie, Männer 
steigen dagegen von anfang an in der zweiten Kategorie ein.

n eine behinderte Frau soll kollektivvertraglich schlechter eingestuft 
werden, weil sie „aufgrund ihrer behinderung weniger leiste“.

Einkommensberichte

Seit 2011 müssen betriebe ab einer bestimmten Größe alle zwei Jahre 
einkommensberichte erstellen. Seit 2014 trifft dies alle betriebe mit min-
destens 150 beschäftigten. in den berichten wird anonymisiert über die 
anzahl von Frauen und Männern in den jeweiligen betrieblichen Verwen-
dungsgruppen auskunft gegeben und das jeweilige durchschnitts- oder 
Medianentgelt angegeben. diese einkommensberichte sind dem (zent-
ral-) betriebsrat auszuhändigen oder, wenn kein solcher besteht, allge-
mein zugänglich aufzulegen.

n betriebe mit mehr als 1000 beschäftigten hatten den bericht erstmals 
für das Jahr 2010 im Jahr 2011 zu erstellen.

n betriebe mit mehr als 500 beschäftigten hatten den bericht erstmals 
für das Jahr 2011 im Jahr 2012 zu erstellen.

n betriebe mit mehr als 250 beschäftigten hatten den bericht erstmals 
für das Jahr 2012 im Jahr 2013 zu erstellen.

n betriebe mit mehr als 150 beschäftigten haben den bericht erstmals 
für das Jahr 2013 im Jahr 2014 zu erstellen.

Grundsätzlich unterliegen die einkommensberichte einer Verschwiegen-
heitspflicht. das heißt die/der betriebsrätin darf die einkommensberichte 
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nicht einfach öffentlich machen. Selbstverständlich kann sie/er sich aber 
von arbeiterkammer oder Gewerkschaft zum bericht beraten lassen.

Was tun?

ihre betriebsrätin hat durch den einkommensbericht den überblick über 
die lage im unternehmen und kann in ihrem namen einen antrag auf 
Feststellung einer entgeltdiskriminierung bei der Gleichbehandlungs-
kommission (GbK) stellen. haben Sie selbst ausreichend einblick um 
eine diskriminierung glaubhaft machen zu können, so können Sie sich 
auch selbst an die GbK wenden und gegebenenfalls den entsprechenden 
Schadenersatz gerichtlich fordern. die arbeiterkammer, Gewerkschaft 
und die Gleichbehandlungsanwaltschaft unterstützen Sie und ihren be-
triebsrat dabei.

Sie können aber auch selbst aktiv werden. dann ist eine beratung bei 
der arbeiterkammer, Gewerkschaft oder Gleichbehandlungsanwaltschaft 
umso wichtiger. Wenn eine diskriminierung vorliegt, kann man von der/
dem arbeitgeberin die nachzahlung der ungerechtfertigten entgeltdiffe-
renz und die angleichung für die Zukunft fordern. dabei ist aber zu be-
achten, dass ansprüche, die länger als drei Jahre zurückliegen, typischer-
weise verjährt sind. 

Benachteiligung bei der Aus- und Weiterbildung auf 
betrieblicher Ebene und beim beruflichen Aufstieg

auch bei beförderungen oder dem Zugang zu Weiterbildung im betrieb 
sind diskriminierungen leider sehr häufig. 

Vom Verbot der diskriminierung  bei der aus- und Weiterbildung sind alle 
Maßnahmen der berufsbezogenen Fortbildung erfasst. aus- und Weiter-
bildungen sind zentral für das berufliche Fortkommen, daher darf es ins-
besondere keine diskriminierenden Zugangsbeschränkungen geben.

besonders sensible und wichtige Zeitpunkte in einer beruflichen lauf-
bahn sind der berufliche aufstieg und die beförderungen. das diskrimi-
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nierungsverbot soll hier insbesondere die Transparenz des auswahlver-
fahrens sicherstellen.

beiSPiele
n Teilzeitbeschäftigte dürfen an innerbetrieblichen Weiterbildungen 

teilnehmen, im Gegensatz zu Vollzeitbeschäftigten aber nur in ihrer 
Freizeit.

n die Klauseln für ausbildungskostenrückersatz sehen für Teilzeitbe-
schäftigte eine längere Frist als für Vollzeitbeschäftigte vor.

n angehörige moslemischen Glaubens werden nicht in Führungsposi-
tionen befördert, „weil die Gesellschaft noch nicht dafür bereit ist“.

Was tun?

Diskriminierung bei Aus- und Weiterbildung
im Falle einer diskriminierung bei aus- und Weiterbildung besteht an-
spruch auf einbeziehung in die konkrete ausbildungsmaßnahme oder 
Schadenersatz in einer höhe die es ermöglicht die ausbildung außerbe-
trieblich nachzuholen sowie eine entschädigung für die erlittene persön-
liche beeinträchtigung.

Diskriminierung bei Beförderungen
die Mindesthöhe des Schadenersatzes beträgt drei Monate entgeltdiffe-
renz zum entgelt, das bei erfolgtem beruflichem aufstieg bezahlt worden 
wäre, wenn die arbeitnehmerin bei diskriminierungsfreier auswahl beruf-
lich aufgestiegen wäre.

Wie im Falle der diskriminierung bei aufnahme des arbeitsverhältnisses 
stehen € 500,- dann zu, wenn die bewerbungsunterlagen nicht einmal 
geprüft wurden, man den Job aber auch ohne diskriminierung nicht be-
kommen hätte, weil es besser qualifizierte bewerberinnen gab. 

die Frist zur gerichtlichen Geltendmachung beträgt sechs Monate ab ab-
lehnung der beförderung. durch eine antragstellung bei der Gleichbe-
handlungskommission wird die Frist gehemmt.
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Benachteiligung bei der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses

Gerade bei der Kündigung sind diskriminierungen besonders auffällig, 
wenn zum beispiel Frauen eher gekündigt werden als Männern, oder 
„Junge“ gegen „alte“ ausgespielt werden. 

eine auflösung in der Probezeit oder eine nichtverlängerung eines befris-
teten arbeitsverhältnisses kann auch diskriminierend und damit unzuläs-
sig sein, wenn z.b. die auflösung des arbeitsverhältnisses aufgrund ei-
ner Schwangerschaft erfolgt. das heißt, selbst bei diesen, normalerweise 
schwer bekämpfbaren auflösungsarten, kann eine beratung sinnvoll sein.

natürlich handelt es sich auch bei einer beendigung die wegen der Gel-
tendmachung von Rechten nach dem GlbG erfolgt, d.h. wenn man sich ge-
gen diskriminierung zur Wehr setzt, um eine bekämpfbare diskriminierung. 

Was tun?

die gerichtliche Frist zur anfechtung einer diskriminierenden Kündigung, 
entlassung oder auflösung des arbeitsverhältnisses in der Probezeit be-
trägt 14 Tage! ab Zugang der beendigungserklärung. auch die nichtver-
längerung eines befristeten arbeitsverhältnisses kann bekämpft werden, 
wenn die umwandlung in ein unbefristetes arbeitsverhältnis aus diskri-
minierenden Gründen nicht erfolgt. diese sehr kurze Frist kann allerdings 
durch einen antrag an die Gleichbehandlungskommission gehemmt wer-
den. eine sofortige Kontaktaufnahme mit der Gleichbehandlungsanwalt-
schaft, der arbeiterkammer oder der Gewerkschaft ist daher in diesen 
Fällen unbedingt notwendig, damit betroffenen rasch hilfestellung gebo-
ten werden kann.

Möchte man nicht auf einem Verbleib im betrieb  bestehen, kann man die 
beendigung des arbeitsverhältnisses gegen sich gelten lassen. in diesem 
Fall besteht ein Schadenersatzanspruch auf ersatz des Vermögensscha-
dens und eine entschädigung für die erlittene persönliche beeinträchti-
gung. die Frist für die gerichtliche Geltendmachung beträgt 6 Monate ab 
Zugang der Kündigung, entlassung oder auflösung des Probearbeitsver-
ältnisses bzw. Zeitablauf bei nichtverlängerung eines befristeten arbeits-
verhältnisses.
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Benachteiligung bei den sonstigen Arbeitsbedingungen

alle benachteiligungen aufgrund des Geschlechts, die nicht einem der 
vorher genannten bereiche zugeordnet werden können, aber mit dem ar-
beitsverhältnis zu tun haben, sind ebenfalls vom Gleichbehandlungsge-
setz erfasst.

beiSPiele
n Männliche angestellte bekommen von vornherein eine Schreibkraft 

zugeteilt, weibliche angestellte müssen ihre Schreibarbeiten selbst 
erledigen.

n in einer Firma werden Frauen, die aus der Karenz zurückkehren, 
auf einen anderen arbeitsplatz versetzt. Männer mit gleichen ar-
beitsverträgen werden, wenn überhaupt, nur mit ihrer Zustimmung 
versetzt.

Was tun?

um die Fälle richtig einordnen zu können, sollten Sie zunächst eine be-
ratung bei der arbeiterkammer oder der Gleichbehandlungsanwaltschaft 
in anspruch nehmen. auch eine Kontaktaufnahme mit dem betriebsrat 
kann sinnvoll sein, da derartige benachteiligungen im laufenden dienst-
verhältnis in erster linie im Gespräch mit der/dem arbeitgeberin gelöst 
werden sollten.

häufig treten diese diskriminierungen vor allem im Zusammenhang mit 
der Rückkehr aus der Karenz oder dem Wunsch nach einer elternteilzeit-
beschäftigung auf.

liegt eine solche diskriminierung nahe, kann ein Verfahren vor der Gleich-
behandlungskommission eingeleitet werden oder direkt die beseitigung 
der diskriminierung bzw. entschädigung der erlittenen persönlichen und 
finanziellen beeinträchtigung bei Gericht eingeklagt werden. die Frist da-
für beträgt 3 Jahre. 
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Belästigung 

das GlbG und das beinstG bekämpfen auch Belästigungen, wie ab-
schätzige bemerkungen, Witze und beschimpfungen, die sich auf andere 
diskriminierungsgründe als den des Geschlechts beziehen.

 
beiSPiele
belästigung:
n Vorsätzliches Schmutzigmachen und hinunterwerfen von Müll im 

büro, „weil dann eh die türkische Putzfrau kommt“ (dabei liegt so-
gar eine Mehrfachdiskriminierung vor).

n „die blinde wird auch immer hässlicher“

Sexuelle Belästigung und geschlechtsbezogene Be-
lästigung

unter sexueller belästigung ist jedes der sexuellen Sphäre zugehörige 
Verhalten zu verstehen, das die betroffene Person in ihrer Würde verletzt, 
unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und eine einschüchternde, 
feindselige oder demütigende arbeitsumwelt schafft oder dies bezweckt. 
Sexuelle belästigung kann von unerwünschten emails, anzüglichen Wit-
zen oder bemerkungen bis hin zu unerwünschten körperlichen berührun-
gen oder geschlechtlichen handlungen reichen.

Geschlechtsbezogene belästigung hingegen umfasst jedes geschlechts-
bezogene Verhalten, das die betroffene Person in ihrer Würde verletzt, 
unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und eine einschüchternde, 
feindselige oder demütigende arbeitsumwelt schafft oder dies bezweckt. 
darunter fallen z.b. herabwürdigende bemerkungen, Verspottungen wie 
„du als Frau bist ja doch nur zum Putzen gut“ und ähnliche handlungen, 
die geeignet sind, die soziale Wertschätzung der betroffenen im betrieb 
zu verletzen. Gleiches gilt für herabwürdigungen auf Grund der ethni-
schen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des alters, der 
sexuelle Orientierung. 
entstehen einer arbeitnehmerin oder einem arbeitnehmer durch die Zu-
rückweisung einer sexuellen, geschlechtsbezogenen oder sonstigen be-



AK Infoservice 31

lästigung arbeitsrechtliche nachteile, so erfüllt auch dieser umstand den 
Tatbestand der (sexuellen) belästigung.

das GlbG geht speziell auf sexuelle und geschlechtsbezogene belästi-
gungen ein und hat so zum Ziel, diese unerträglichsten Formen der dis-
kriminierungen aufgrund des Geschlechts zu stoppen. Sexuelle belästi-
gung als Spezialform ist die entwürdigendste Form der diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts. der leidensdruck ist hier besonders groß.

Ziel ist, sich gegen abfällige bemerkungen und inakzeptable Verhal-
tensweisen wehren zu können, und in der arbeitswelt nicht zu sexuellen 
handlungen genötigt zu werden.

eine solche belästigung liegt immer dann vor, wenn:
n ein der sexuellen Sphäre zugehöriges bzw. geschlechtsbezogenes 

Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder 
dies bezweckt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht 
oder anstößig ist und

n durch das Verhalten eine einschüchternde, feindselige oder demüti-
gende arbeitsumwelt für die betroffenen Personen schafft oder dies 
bezweckt.

eine sexuelle belästigung ist aber natürlich auch, wenn sexuelle hand-
lungen/Verhalten zur bedingung für berufsausbildung, beschäftigung, 
Weiterbildung, beförderung oder entlohnung oder zur Grundlage einer 
anderen entscheidung gemacht werden. 

beiSPiele
Sexuelle belästigung:
n ein Klapps auf das Gesäß durch einen Kollegen.
n eine lohnerhöhung wird gegen sexuelle handlungen versprochen.
n der Vorgesetzte ersucht seinen assistenten, für sich und die auf der 

dienstreise mitreisende angestellte, freilich ohne deren Wissen, nur 
ein Zimmer mit doppelbett zu buchen.

Geschlechtsbezogene belästigung:
n „Frauen sind zum Kaffeekochen da“
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Anweisung zur (sexuellen/geschlechtsbezogenen) Be-
lästigung 

eine diskriminierung liegt auch dann vor, wenn sie durch Vorgesetzte 
angewiesen wird, unabhängig davon ob die/der angewiesene „zur Tat“ 
schreitet. Genauso darf niemand aufgrund des naheverhältnisses zu ei-
ner betroffenen Person diskriminiert werden.

Wesentlich ist, dass die belästigung durch die belästigte Person definiert 
wird. es reicht aus, dass man sich als belästigte Person beeinträchtigt 
fühlt, oder zumindest die belästigung als angriff auf die eigene Würde 
wahrnimmt.

Verursacherinnen einer sexuellen oder (geschlechtsbezogenen) belästi-
gung können sein:
n arbeitgeberinnen
n arbeitsgeberinnen die es schuldhaft unterlassen, im Falle einer se-

xuellen belästigung durch dritte abhilfe zu schaffen: d. h. es ist die 
Pflicht von arbeitgeberinnen, die Mitarbeiterinnen vor belästigungen 
zu schützen.

n	dritte im Zusammenhang mit dem arbeitsverhältnis (z.b. Kolleginnen, 
Kundinnen, Geschäftspartnerinnen).

n dritte in der „sonstigen arbeitswelt“ (z.b. Kursleiterinnen)

Was tun?

Zunächst sollten Sie den/die belästiger/in höflich, aber bestimmt darauf 
aufmerksam machen, dass sein/ihr Verhalten unerwünscht ist - was zuge-
gebenermaßen gerade bei Vorgesetzten nicht leicht ist. Kompetente an-
sprechpartneriinnen im betrieb sind betriebsrätiinnen, betriebsärztiinnen 
oder Frauenbeauftragte. Gibt es diese in ihrem betrieb nicht, dann wen-
den Sie sich an ihre Gewerkschaft, die arbeiterkammer  oder die Gleich-
behandlungsanwaltschaft! 

der/die arbeitnehmer/-in hat in allen Fällen anspruch auf einen „ausgleich 
für die erlittene persönliche beeinträchtigung“ zunächst gegenüber dem 
belästiger/der belästigerin – egal, ob dies der/die arbeitgeber/-in selbst, 
ein arbeitskollege oder eine Kollegin oder auch eine Kundschaft ist, und 
zwar mindestens € 1.000,-.
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darüber hinaus hat sie/er einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem 
betrieb, wenn er nicht für angemessene abhilfe gegen eine belästigung 
durch dritte Personen, z. b. arbeitskolleg/-innen oder Kund/-innen, ge-
sorgt hat. eine „angemessene abhilfe“ muss weitere belästigungen wirk-
sam verhindern und kann von einer Verwarnung bis hin zur Kündigung 
oder entlassung reichen.

Seit 1.8.2013 verjähren ansprüche aufgrund sexueller belästigung binnen 
drei Jahren. Fälle, die sich davor ereigneten, binnen eines Jahres. aus 
beweisgründen sollten betroffene so bald als möglich unterstützung su-
chen. ansprüche aufgrund (geschlechtsbezogener) belästigung verjähren 
innerhalb eines Jahres.

Gleichbehandlungsgebot in der sonstigen Arbeitswelt

diskriminierungen sind auch bei berufsberatung, berufsausbildung, be-
ruflicher Weiterbildung und umschulung, bei der Mitgliedschaft und Mit-
wirkung in interessenvertretungen, berufsorganisationen und der inan-
spruchnahme ihrer leistungen, sowie der Gründung, einrichtung oder 
erweiterung eines unternehmens, sowie der aufnahme oder ausweitung 
jeglicher art von selbstständiger Tätigkeit verboten.

Wird das Gleichbehandlungsgebot verletzt, steht der betroffenen Person 
die einbeziehung in die jeweilige Maßnahme bzw. die inanspruchnnahme 
der leistungen zu. Resultieren aus der Verletzung Vermögensschäden 
(z.b. durch Zusatzkosten), sind diese zu ersetzen. ebenso ist die erlittene 
persönliche beeinträchtigung zu entschädigen.

die Frist zur Geltendmachung beim arbeits- und Sozialgericht bzw. der 
Gleichbehandlungskommission beträgt 3 Jahre.

Mehrfachdiskriminierungen

bei bemessung der entschädigung für die erlittene persönliche beein-
trächtigung ist in einer Gesamtbetrachtung auf eine allfällige Mehrfach-
diskriminierung zu achten.
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Mehrfachdiskriminierungen, bei denen zumindest eine der diskriminie-
rungen dem beinstG unterliegt, werden gänzlich entsprechend der Vor-
schriften des beinstG behandelt. 

beiSPiel für Mehrfachdiskriminierung:
im Zuge eines Vorstellungsgespräches wird zunächst wiederholt nach-
gefragt um herauszufinden, ob die bewerberin lesbisch sei, das unter-
nehmen wäre „liberal, aber alles habe seine Grenzen“. als sie darauf 
nicht eingeht, wird ihr mitgeteilt, dass sie aus altersgründen nicht mit 
dem jungen Team der Geschäftsführung kommunizieren könne und sie 
deshalb für den Job nicht in Frage käme.

anhanG 1: GleichbehandlunGSKOMMiSSiOn 
und GleichbehandlunGSanWalTSchaFT

das bundesgesetz über die Gleichbehandlungskommission und die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft (GbK/GaW–Gesetz) regelt Zusammen-
setzung und aufgaben der Gleichbehandlungskommission (GbK) und der 
Gleichbehandlungsanwaltschaft (GaW). es orientiert sich dabei an den 
inhaltlichen Regelungen des GlbG.

Gleichbehandlungsanwaltschaft

entsprechend dem System des GlbG besteht die anwaltschaft für Gleich-
behandlung aus drei anwältinnen/anwälten:
n anwältin/anwalt für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in 

der arbeitswelt 
n anwältin/anwalt für die Gleichbehandlung ohne unterschied der eth-

nischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des al-
ters oder der sexuellen Orientierung in der arbeitswelt (in dieser bro-
schüre aufgrund des bezuges auf die arbeitswelt nicht behandelt)

n anwältin/anwalt für die Gleichbehandlung ohne unterschied des Ge-
schlechts oder der ethnischen Zugehörigkeit in sonstigen bereichen
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in der ausübung ihrer Tätigkeiten sind die Gleichbehandlungsanwältinnen 
selbständig, unabhängig und weisungsfrei. 

Zu den Kompetenzen der GaW zählen:
n beratung und unterstützung von Personen, die sich diskriminiert füh-

len
n durchführung von unabhängigen untersuchungen zum Thema diskri-

minierung
n Verfassen von unabhängigen berichten und empfehlungen zu allen die 

diskriminierung berührenden Fragen
n einholen von auskünften von arbeitgeberinnen, betriebsrätinnen, be-

schäftigten, sonst Verantwortlichen bei behaupteter diskriminierung; 
die Genannten sind zur auskunftserteilung verpflichtet, es können 
auch von den Sozialversicherungsträgern auskünfte über beitrags-
grundlagen eingeholt werden.

n antragsrecht an die GbK
n	anwesenheits- und Rederecht bei den Sitzungen der GbK
n ermittlungstätigkeit im auftrag der GbK

Gleichbehandlungskommission

die GbK aus drei Senaten:
n Senat i für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der arbeitswelt
n Senat ii für die Gleichbehandlung ohne unterschied der ethnischen 

Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des alters oder 
der sexuellen Orientierung in der arbeitswelt

n Senat iii für die Gleichbehandlung ohne unterschied des Geschlechts 
oder der ethnischen Zugehörigkeit in sonstigen bereichen 

bei Mehrfachdiskriminierungen, welche sowohl eine diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts als auch eine diskriminierung aufgrund des ii. 
Teiles des GlbG betreffen, ist Senat i zuständig.

die Senate der GbK haben sich mit allen die Diskriminierung berühren-
den Fragen zu befassen. insbesondere zählen zu ihren aufgaben:
n Einzelfallprüfungen (diese sind binnen 3 Monaten nach der beschluss-

fassung auszufertigen und in vollem Wortlaut, jedoch in anonymisierter 
Form auf der Website des bundeskanzleramtes kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen)
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n Verlangen eines schriftlichen Berichtes von arbeitgeberinnen/ ver-
mutlich diskriminierenden. Wird diesem Verlangen nicht (genügend) 
entsprochen, werden deren namen auf der homepage des bundes-
kanzleramtes veröffentlicht.

n erstattung von Gutachten über Fragen der Verletzung des Gleich-
behandlungsgebotes (diese sind binnen drei Monaten nach der be-
schlussfassung auszufertigen und in vollem Wortlaut, jedoch in ano-
nymisierter Form auf der Website des bundeskanzleramtes kostenlos 
zur Verfügung zu stellen)

Verfahren vor der GbK sind kostenlos und nicht öffentlich. dabei werden 
die beteiligten grundsätzlich gemeinsam befragt. eine Ausnahme bildet 
in diesem Zusammenhang die befragung bei sexueller Belästigung: hier 
ist die getrennte befragung verpflichtend, kann aber auf antrag und mit 
Zustimmung der anderen beteiligten geändert werden.

betroffene Personen haben in diesen Verfahren das Recht, sich von einer 
Person ihres Vertrauens vertreten zu lassen. insbesondere Vertreterin-
nen einer interessenvertretung und Vertreterinnen von nichtregierungsor-
ganisationen sind im Gesetz als Vertrauenspersonen aufgezählt.

anhanG 2: behindeRTenanWalTSchaFT 

das bundesbehindertengesetz sieht die bestellung eines/r behinderten-
anwältin vor. Seine/ihre aufgaben liegen insbesondere in der unterstüt-
zung und beratung von Personen, die sich aufgrund einer behinderung 
diskriminiert fühlen. er/Sie kann auch dem Schlichtungsverfahren als Ver-
trauensperson beiwohnen. 

der/die behindertenanwalt/anwältin kann untersuchungen zum Thema 
der diskriminierung von Menschen mit behinderungen durchführen sowie 
berichte veröffentlichen und empfehlungen zu allen die diskriminierung 
von Menschen mit behinderungen berührenden Fragen abgeben.

die/der behindertenanwältin ist im Rahmen seiner Tätigkeit selbständig, 
unabhängig und an keine Weisungen gebunden.
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anhanG 3: SchlichTunGSVeRFahRen nach 
deM beinSTG

ansprüche aufgrund einer diskriminierung wegen einer behinderung kön-
nen nur dann vor dem Gericht geltend gemacht werden, wenn zuvor ein 
Schlichtungsverfahren durchgeführt wurde. dabei handelt es sich um ei-
nen außergerichtlichen einigungsversuch. Zuständig ist die landesstelle 
des Sozialministeriumservice (vormals bundessozialamt), im bundesland, 
in dem der/die arbeitgeberin seinen/ihren Standort hat. Sämtliche Kosten 
des Verfahrens trägt der bund. auf die zum Teil sehr kurzen Fristen für 
die Geltendmachung von ansprüchen aufgrund einer diskriminierung ist 
bedacht zu nehmen (z.b. 14 Tage bei diskriminierender beendigung). die 
rechtzeitige einleitung des Schlichtungsverfahrens bewirkt die hemmung 
der Fristen zur gerichtlichen Geltendmachung.

es gibt seitens des/der Schlichtungsgegners/in keine Pflicht zur Teilnah-
me am Schlichtungsverfahren. das Schlichtungsverfahren endet entwe-
der mit einer einigung oder mit der Zustellung der bestätigung des bun-
dessozialamtes, dass keine einigung zustande gekommen ist.
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adReSSen

Behindertenanwaltschaft

babenbergerstraße 5/4
1010 Wien
Tel: 0800 80 80 16, Fax: 01 71100 2237
e-Mail: office@behindertenanwalt.gv.at

Sozialministeriumservice
babenbergerstrasse 5
1010 Wien
Tel: 05 99 88
Fax:05 99 88 – 2131
e-Mail: post@sozialministeriumservice.at 

Gleichbehandlungsanwaltschaft

Gleichbehandlung und Gleichstellung von Frauen und Männern 
in der Arbeitswelt:
büro Wien (Zentrale)
Taubstummengasse 11, 1040 Wien
Tel.: 01 532 02 44, Tel. zum Ortstarif: 0800 20 61 19
Fax: 01 532 02 46
e-Mail: gaw@bka.gv.at
internet: www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at

Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, 
der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen 
Orientierung in der Arbeitswelt:
büro Wien (für ganz Österreich)
Taubstummengasse 11, 1040 Wien
Tel. 01 532 28 68, Fax: 01 532 02 46
e-Mail: gaw2@bka.gv.at
internet: www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at
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Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit 
in sonstigen Bereichen und Gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern bei Gütern und Dienstleistungen:
büro Wien (für ganz Österreich)
Taubstummengasse 11
1040 Wien
Tel. 01 532 28 68, Fax: 01 532 02 46
e-Mail: gaw3@bka.gv.at
internet: www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at

Regionalanwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
in der Arbeitswelt Tirol, Salzburg, Vorarlberg:
leipziger-Platz 2, 6020 innsbruck
Tel. 0512 343032, Fax 0512 343032 10
e-Mail: ibk.gaw@bka.gv.at

Regionalanwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
in der Arbeitswelt Steiermark
europaplatz 12, 8020 Graz
Tel. 0316 720590, Fax 0316 720590 4
e-Mail: graz.gaw@bka.gv.at

Regionalanwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
in der Arbeitswelt Kärnten
Kumpfgasse 25, 3. Stock, 9020 Klagenfurt
Tel. 0463 509110, Fax 0463 509110 15
e-Mail: klagenfurt.gaw@bka.gv.at

Regionalanwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
in der Arbeitswelt Oberösterreich
Mozartstraße 5/3, 4020 linz
Tel. 0732 783877, Fax: 0732 783877 3
e-Mail: linz.gaw@bka.gv.at



Landesexekutive des ÖGB-Vorarlberg

6800 Feldkirch, Steingasse 2, 
Telefon 05522/3553-0 

AK Vorarlberg

Arbeitsrechtsberatung der AK Vorarlberg
Widnau 2 – 4, 6800 Feldkirch
Telefonische Beratung: 050/258-2000
Montag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr und  
13.00 – 16.00 Uhr, Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
Persönliche Beratung nach vorheriger 
Terminvereinbarung 050/258-2500,
arbeitsrecht@ak-vorarlberg.at, www.ak-vorarlberg.at

Steuerrechtsberatung der AK Vorarlberg
Widnau 2 – 4, 6800 Feldkirch
Telefonische Beratung: 050/258-3100
Montag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr und  
13.00 – 16.00 Uhr, Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
Persönliche Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung,
steuerrecht@ak-vorarlberg.at, www.ak-vorarlberg.at

Sozialrechtsberatung AK Vorarlberg
Widnau 2 – 4, 6800 Feldkirch
Telefonische Beratung: 050/258-2200
Montag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr und  
13.00 – 16.00 Uhr, Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
Persönliche Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung,
sozialrecht@ak-vorarlberg.at, www.ak-vorarlberg.at

AK-Büro für Familien und Frauenfragen
Widnau 2 – 4, 6800 Feldkirch
Telefonische Beratung: 050/258-2600
Montag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr und 
13.00 – 16.00 Uhr, Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
Persönlich Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung,
familie.frau@ak-vorarlberg.at, www.ak-vorarlberg.at
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Geschäftsstellen für Arbeitsrechts- und Sozialrechtsberatung

Geschäftsstelle Bregenz
Reutegasse 11, 6900 Bregenz
Telefonische Beratung: 050/258-5000
Montag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr und 
13.00 – 16.00 Uhr, Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
Persönliche Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung,
bregenz@ak-vorarlberg.at

Geschäftsstelle Dornbirn
Realschulstraße 6/2, 6850 Dornbirn
Telefonische Beratung: 050/258-6000
Montag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr und 
13.00 – 16.00 Uhr, Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
Persönliche Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung,
dornbirn@ak-vorarlberg.at

Geschäftsstelle Bludenz
Bahnhofplatz 2, 6700 Bludenz
Telefonische Beratung: 050/258-7000
Montag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr und 
13.00 – 16.00 Uhr, Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
Persönliche Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung,
bludenz@ak-vorarlberg.at
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